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Das Dilemma ist offenkundig: Weder über die Einnahme seite 
noch über die Ausgabenseite haben die Länder ausreichend 
Gestaltungsmöglichkeiten, ihre Haushalte umfassend zu 
konsolidieren, während gleichzeitig der Druck auf die Länder-
haushalte von allen Seiten zunimmt. Ein heftiger politischer 
Verteilungsstreit ist damit programmiert, in dessen Fokus 
der bundesstaatliche Finanzausgleich als zentrales Vertei-
lungsinstrument der Einnahmen auf die einzelnen Gebiets-
körperschaften rücken dürfte. Doch die Länder sollten den 
Turnierplatz für gegenseitiges Kräftemessen mit Bedacht und 
Klugheit wählen.

Bedeutung des Bund-Länder-Verhältnisses

Es wird leicht übersehen, dass der bundesstaatliche Finanz-
ausgleich nur einen Teil der Finanzströme im Bundesstaat ab-
bildet. Neben dem bundesstaatlichen Finanzausgleich exis-
tieren zahlreiche „Neben-Finanzausgleiche“ zwischen Bund 
und Ländern, die nach innerer Begründung und Verteilungs-
wirkung durchaus auf Vernunft und Ausgewogenheit hinter-
fragt werden müssen. Die Spanne reicht dabei von anteiligen 
Sozialausgaben des Bundes, diversen Förderungsinstrumen-
ten über Steuervergünstigungen bis hin zu Finanzhilfen oder 
Ausgaben in Folge von Standortentscheidungen für Bundes-
einrichtungen oder institutionell geförderten (Forschungs-)
Einrichtungen in privater Trägerschaft. So profi tieren bei ein-
zelnen Finanzströmen einmal diese und einmal jene Länder 
oder Ländergruppen.

Wer sich im Länderkreis auf das Streitthema Länderfi nanz-
ausgleich beschränkt, greift deshalb viel zu kurz. Nur zum 
Vergleich: Der Länderfi nanzausgleich umfasst lediglich ein 
Volumen von etwa 7 Mrd. Euro. Im Vergleich zu den Steuer-
einnahmen der Länder insgesamt, die 2010 etwa 210 Mrd. 
Euro betrugen, wird deutlich, dass der Länderfi nanzausgleich 
mit etwa 3% lediglich ein Spitzenausgleich und kein gewalti-
ger Umverteilungsmechanismus ist. Die Zahlungen des Bun-
des an die Länder insgesamt belaufen sich jedoch mit fast 
50 Mrd. Euro auf annähernd das Siebenfache, und dies mit 
weit komplexeren Verteilungswirkungen als im horizonta-
len Finanzausgleich. Man ist also gut beraten, zunächst das 
Bund-Länder-Verhältnis in den Blick zu nehmen und hier den 

Die Zeit des Optimismus der Jahre 2007 und 2008 ist längst 
verfl ogen, und man besinnt sich eher wieder auf den Um-
stand, dass die Länder seit 1990 in keinem Jahr in ihrer Ge-
samtheit einen positiven Finanzierungssaldo erwirtschaften 
konnten. 2009 und 2010 hatten die Länder ein katastropha-
les Finanzierungsdefi zit von jeweils mehr als 20 Mrd. Euro zu 
schultern, hinzu kamen die Garantiepfl ichten, die sie in Folge 
der Finanzkrise zu übernehmen hatten. Die Länderebene ist 
nicht nur seit jeher strukturell unterfi nanziert, sie hat zusätz-
lich das einstmals stabile fi nanzwirtschaftliche Umfeld ver-
loren. Aus eigener Kraft können die Länder dieses Problem 
nicht lösen. Anders als der Bund, der einen hoch disponiblen 
Programmhaushalt steuert, müssen die Länder Leistungs-
haushalte mit einem hohen Anteil fi xer Kosten darstellen. Na-
mentlich die personalintensiven Leistungsangebote (Lehrer, 
Polizisten, Steuerbeamte) erfordern Verlässlichkeit. Die For-
derung nach ausgabeseitiger Entlastung ist schnell erhoben 
und sehr schwer zu konkretisieren. Zwar gibt es für die Län-
der durchaus die Möglichkeit, eigene Konsolidierungspoten-
tiale zu erschließen. Allerdings wird die Konsolidierung nicht 
zuletzt durch Mehrbelastungen über die diversen Mischfi nan-
zierungen durch den Bund immer wieder konterkariert.

Auch einnahmeseitig haben die Länder kaum Handlungs-
spielraum, sie sind weitgehend an die Bundesgesetzge-
bung gebunden. Die letzte große Ländersteuer, die Kraft-
fahrzeugsteuer, ging 2009 an den Bund über. Und mit der 
neuen Schuldenregel schwindet auch der letztverbliebene 
Handlungsspielraum zugunsten eines grundlegenden Para-
digmenwechsels: Mit der Verfassungsänderung 2009 ist die 
Aufnahme neuer Schulden grundsätzlich nicht mehr zulässig. 
Für die Länder gilt es, in den kommenden Jahren die Neu-
verschuldung schrittweise zurückzuführen und sich damit auf 
das Jahr 2020 vorzubereiten. 
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rend sich die Länder für einen strikten Haushaltsausgleich 
entschieden haben, hat der Bund für sich ein strukturelles 
Defi zit in Höhe von 0,35% des BIP (dies entspricht zur Zeit 
ca. 10 Mrd. Euro) beansprucht. So lange aber der Bund ein 
Defi zit ausweist und die Länder nicht, wird er immer die De-
ckungsquotenberechnung zur Begründung einer Umsatz-
steuer-Neuverteilung heranziehen können. Dass dies weder 
die Absicht der Deckungsquotenvorschrift noch der neuen 
Schuldenbegrenzung sein kann, ist – zumindest aus Sicht 
der Länder – offensichtlich. Doch nicht nur aus diesem recht 
abstrakten Grund steht die Mechanik der Umsatzsteuerver-
teilung als einzig beweglicher Stelle in der Finanzverfassung 
in Frage.

Seit 1993 hat sich die politische Praxis nicht mehr der De-
ckungsquotenverhandlung bedient und damit den pragmati-
schen Grundgedanken verlassen: Mit regelmäßigen Anpas-
sungen der Umsatzsteuerverteilung waren unausgewogene 
Verteilungswirkungen einzelner Fachgesetze durchaus hin-
nehmbar, solange mit dem schweren Hobel der Deckungs-
quote regelmäßige Glättung erfolgte. Unterdes hat sich 
jedoch durchgesetzt, sogar für die Finanzierung einzelner 
Sachverhalte als Ergebnis politischer Kompromissfi ndun-
gen Umsatzsteuerfestbeträge zwischen Bund und Ländern 
hin- und herzuschieben. Darunter leidet nicht nur die Ästhe-
tik der Gesetzgebung: Als 1995 der erste gesamtdeutsche 
Finanzausgleich nach der Wiedervereinigung im Finanzaus-
gleichsgesetz (FAG) geschaffen wurde, konnte in § 1 (FAG) 
die Verteilung des Aufkommens an der Umsatzsteuer zwi-
schen Bund und Ländern noch in zwei schlichte Sätze ge-
fasst werden. Bei der Verabschiedung des ab 2005 geltenden 
Finanzausgleichsgesetzes 2001 um fasste die entsprechende 
Textpassage zur Umsatzsteuer verteilung bereits elf Sätze. 
Zwischenzeitlich hat sich die Anzahl der Sätze auf 21 erhöht.

Geldleistungsgesetze mit festen Quoten

Darüber hinaus hat der Bund in den letzten Jahren trotz zwei-
er Föderalismusreformen zunehmend über Mischfi nanzierun-
gen und Leistungsgesetze in die Kompetenzen der Länder 
hineinregiert und hier zum Teil sehr intransparente und kost-
enträchtige Finanzierungsstrukturen geschaffen. 

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Finanzierung des 
Hartz-IV-Gesetzes. Das Gesetz sollte 2005 die Kommunen 
in Deutschland fi nanziell um 2,5 Mrd. Euro entlasten. Dazu 
wurde eine neue Mischfi nanzierung geschaffen: Der Bund 
übernahm mit dem Arbeitslosengeld II die Regelleistungen 
für die erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger, die zuvor die 
Kommunen fi nanziert hatten. Im Gegenzug übernahmen die 
Kommunen die Kosten der Unterkunft (KdU) für die ALG-II-
Empfänger. Der Bund beteiligte sich an den Kosten mit einer 
Quote von zunächst 29,1%, deren Höhe allerdings jährlich neu 
zwischen Bund und Ländern verhandelt wurde. Aktuell sind 

zentralen Punkt der Finanzverfassung zu betrachten, der für 
die fi nanzielle Balance zwischen den Ebenen vorgesehen ist – 
die Umsatzsteuerverteilung und die Deckungsquote.

Deckungsquote als Rechenschema

Die Deckungsquote ist das verfassungsrechtlich veran-
kerte „Rechenschema“ zur Sicherstellung einer gleichmä-
ßigen Mittelausstattung der Bundes- bzw. Landesebenen 
(Art. 107 Abs. 3 und 4 GG). Aus dem Vergleich der Einnahmen 
einer Ebene mit ihren Ausgaben ergibt sich die Deckungs-
quote. Wenn sich die Quoten der zwei staatlichen Ebenen 
wesentlich auseinander entwickeln, ist durch eine Neuvertei-
lung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern ein „billi-
ger Ausgleich“ zu fi nden. So einfach das Prinzip erscheint, so 
schwierig und konfl iktträchtig sind konkrete Verhandlungen 
darüber. Das Grundgesetz spricht konkretisierend von „lau-
fenden Einnahmen“ und „notwendigen Ausgaben“. Bis heute 
konnten sich Bund und Länder nicht auf eine klare Defi nition 
der „laufenden Einnah  men“ und „notwendigen Ausgaben“ 
einigen. Sind alle Ausgaben zugleich „notwendig“? Oder 
gibt es „nicht notwendige“ Ausgaben, für die eine Ebene kei-
nen Anspruch auf zusätzliche Umsatzsteuermittel erheben 
darf? Diese zentrale Frage ist weder fi nanzwissenschaftlich 
noch fi nanzpolitisch beantwortet worden. In der Praxis der 
Deckungsquotenverhandlung wurden und werden deshalb 
alle Ausgaben als „notwendig“ betrachtet. Solange um De-
ckungsquoten auch praktisch gestritten wurde, war es ein 
technischer Streit um die Kunst der Bilanzverlängerung oder 
-verkürzung, mit der jede Ebene ihren quotenmäßigen An-
spruch untermauerte.

Rechnerisch führt jede Defi zitausweitung einer Ebene zu ei-
nem zusätzlichen Anspruch an Umsatzsteuermitteln von ca. 
50%. Steigen also die ungedeckten Ausgaben einer Ebene 
gegenüber der anderen um 1 Mrd. Euro, dann ergibt sich ein 
Umsatzsteuer-Anspruch in Höhe von 500 Mio. Euro. Die Kre-
ditaufnahme steigt (theoretisch) lediglich um 500 Mio. Euro. 
Dabei gilt dieser Effekt vor allem für den Bund, nicht aber für 
das einzelne Land, das im Grundsatz nur mit seinem Einwoh-
neranteil an der Umsatzsteuer teilhat. Könnten die Länder in 
ihrer Gesamtheit einen um 500 Mio. Euro höheren Umsatz-
steueranteil durchsetzen, würde etwa Thüringen nur mit ca. 
15 Mio. Euro profi tieren. Als Finanzierungsmethode für den 
Haushalt eignet sich die Deckungsquotenverhandlung sicher 
nicht, denn der Aufteilung der Umsatzsteuer müssen im Ge-
setzgebungsverfahren sowohl der Bund als auch die Länder 
zustimmen. Der Anspruch nach Deckungsquote ist im poli-
tischen Einigungsprozess eine zwar notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung.

Ein besonderes Problem mit der Anwendung der Deckungs-
quote entsteht 2020, wenn die neue Schuldenbegrenzung 
des GG (Art. 109 und 115 GG) voll wirksam sein wird. Wäh-
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Grundsicherung bundesweit 4,1 Mrd. Euro. Der Bund hat sich 
nun bereit erklärt, bis zum Jahr 2014 die Kosten der Grund-
sicherung vollständig zu übernehmen. Er refi nanziert sich, 
indem er der Bundesagentur für Arbeit Mittel entzieht. Diese 
Mittel sind seit dem Jahr 2007 aus der Erhöhung der Mehr-
wertsteuer fi nanziert worden. Dafür haben die Länder auf das 
Aufkommen aus einem halben Mehrwertsteuerpunkt verzich-
tet. Diesen Verzicht mussten sie nun dauerhaft erklären, um 
im Gegenzug die Bereitschaftserklärung des Bundes für die 
Übernahme der Grundsicherungskosten zu erreichen. Am 
Beispiel der Geldleistungsgesetze wird deutlich, dass diese 
intransparenten, komplizierten und kostenträchtigen Kom-
promisse, die zudem ein steigendes Verfassungsrisiko auf-
weisen, überwunden werden müssen. 

Die Länder können ihre verfassungsmäßigen Aufgaben nur 
wahrnehmen, wenn sie über eine entsprechende Finanz-
ausstattung verfügen. Auch mit Blick auf die Einhaltung der 
Schuldenbremse werden sie den Bund stärker in die Pfl icht 
nehmen müssen. Spätestens für die Neuregelung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 brauchen wir ein trans-
parentes Verfahren, mit dem sich die Einnahmenverteilung 
zwischen den Ebenen zuverlässig politisch austarieren lässt. 
Dafür scheint es zwingend erforderlich, sich endlich jener 
Begriffl ichkeit der Verfassung zuzuwenden, um die die poli-
tische und wissenschaftliche Praxis seit Jahrzehnten einen 
Bogen macht: den „notwendigen Ausgaben“. Denn von der 
Ermittlung der notwendigen Ausgaben von Bund und Län-
dern führt der Weg auch zu einer dringend erforderlichen po-
litischen Aufgabenkritik, von der die politischen Ebenen Bund 
und Länder nur profi tieren können. Es bleibt das Ziel, einen 
Finanzverteilungsmechanismus zu entwickeln, um die Län-
der in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben auch zuverlässig 
erfüllen zu können. Eine derartige aufgabengerechte Finanz-
ausstattung für die Länder existiert allenfalls unzureichend 
und zudem nur auf dem Papier.

Erforderlich ist auch eine Überprüfung aller Geldleistungs-
gesetze in ihrer Finanzierungsverantwortung, die ihren Aus-
gangspunkt bei Aufgabenkritik und Aufgabenwahrnehmung 
fi nden sollte. Das würde auch unter den Ländern einen Dia-
log herbeiführen, der sogar bei reinen Länderaufgaben einen 
sachbezogenen Konsens an die Stelle manch überfl üssigen 
Streits setzen könnte. Eine solche aufgabenkritische Über-
prüfung müsste sehr schnell dazu führen, dass insbesondere 
die Bereiche Wohngeld und BaföG wieder in alleinige Bun-
deszuständigkeit übertragen werden. Zu erwarten ist auf 
diesem Wege tendenziell eine Abkehr von den Mischfi nanzie-
rungen und gleichzeitig eine stärkere Vertikalisierung der Fi-
nanzströme. Für die Länder liegen in einem höheren konkre-
ten Aufgabenbezug der Verteilungsmechanismen nicht nur 
inhaltliche Chancen, sondern mit Blick auf den Bund auch die 
attraktiveren Streitvolumina. Das Feld ist freilich etwas größer 
als die bislang unter den Ländern üblichen Turnierplätze.

es 25,1%. Dabei erhalten zwei Länder – Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg – höhere Quoten zu Lasten aller übrigen 
Länder. Für die neuen Länder wurde ein zusätzlicher Aus-
gleich geschaffen: Sie erhielten sogenannte Sonderbedarfs-
bundesergänzungszuweisungen in Höhe von 1 Mrd. Euro, die 
aus dem Umsatzsteueraufkommen aller Länder erbracht wur-
den. Ihre Höhe muss in diesem Jahr überprüft werden. 

Der Hartz-IV-Finanzierungskompromiss regelt nicht nur die 
Höhe der neuen Regelsätze. Der Bund hat darüber hinaus ein 
„Bildungs- und Teilhabepaket“ geschaffen, dessen Finanzie-
rung und Verwaltung die Kommunen übernehmen müssen. 
Da Bildung eigentlich Länderhoheit ist und der Bund darüber 
hinaus keine direkten Finanzbeziehungen zu den Kommunen 
eingehen darf, fi nanziert er das „Bildungspaket“, indem er 
den Kommunen bis 2013 weitere 10,5% an den KdU erstat-
tet. Danach soll das Bildungspaket in jedem Jahr spitz abge-
rechnet werden. In dem Zusammenhang soll auch überprüft 
werden, ob die Verteilung der KdU und die Ausgaben für das 
Bildungspaket in den Ländern übereinstimmen oder ob ein 
weiterer horizontaler Ausgleich zwischen den Ländern erfor-
derlich ist. Die Länder selbst müssen schon vorher prüfen, ob 
sie unter ihren Kommunen einen Ausgleich zwischen Erstat-
tungen für KdU und Bildungsausgaben herbeiführen müssen. 
Es wurden also weitere komplexe vertikale und horizontale 
Finanzverfl echtungen geschaffen. 

Die Revision der 25,1%igen Bundesbeteiligung an den KdU 
wird dagegen künftig entfallen, der Bund wird diese Quote 
festschreiben. Durch das neue Hartz-IV-Gesetz werden al-
lerdings weitere Leistungsänderungen veranlasst, die sich 
ebenfalls auf die Kommunalhaushalte und den Landeshaus-
halt auswirken. So führen die neuen Hartz-IV-Regelsätze, die 
der Bund fi nanziert, zu einer Erhöhung der Regelsätze bei 
den Sozialhilfeempfängern, die die Kommunen fi nanzieren. 
Eine Änderung im Wohngeldrecht entlastet zwar den Thürin-
ger Landeshaushalt um rund 8 Mio. Euro, belastet aber die 
Kommunalhaushalte, weil die ehemaligen Wohngeldemp-
fänger nun ihre KdU bei den Kommunen beantragen können. 
Während das Wohngeld zu 50% vom Bund mitfi nanziert wird, 
werden die KdU nur zu 35% vom Bund getragen, so dass per 
Saldo eine Belastung der Länderebene erfolgt. Auch an die-
sem Beispiel werden die komplizierten Bund-Länder-Finanz-
beziehungen, wie sie sich in den Geldleistungsgesetzen ma-
nifestieren, deutlich. Mit der Hartz-IV-Gesetzgebung ist das 
Sozialgesetzbuch zu einem verteilungspolitischen Feld von 
einer Komplexität herangewachsen, die dem Finanzausgleich 
mehr als ebenbürtig ist. 

Mit einem weiteren Geldleistungsgesetz hat der Bund 2005 
geregelt, dass die Kommunen die Kosten der Grundsiche-
rung im Alter fi nanzieren müssen. Er beteiligt sich seit dem 
Jahr 2009 daran mit einer Quote von 13%, die aufsteigend 
2012 16% betragen soll. 2010 betrugen die Kosten der 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


